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Ich hatte mich über die Einla-
dung unserer Grundschule 
zum letzten Schultag riesig 
gefreut, denn eigentlich war 
es Tradition, dass der Bür-
germeister die Viertklässler 
auch mit verabschiedet und 
ihnen einen guten erfolgrei-
chen Weg auf den weiterbil-
denden Schulen wünscht.

In diesem Jahr war es also wieder möglich und ich hatte natürlich 
für alle Schüler ein Eis als Abschluss dabei.

Aber nicht nur, dass wir die 4. Klassen verabschiedet haben, 
nein, auch eine Lehrerin unserer Grundschule ging in den wohl-
verdienten Ruhestand. Frau Martina Rabe arbeitete 42 Jahre im 
Schuldienst in den unterschiedlichen Schulen in unserem Ge-
meindegebiet. Ich möchte ihr an dieser Stelle nochmals mein 
großes Dankeschön für ihre geleistete Arbeit aussprechen. 

Unseren Schülern wünsche ich erholsame Ferientage. 

Nicht nur die Grundschule ist in die Ferien gegangen, auch alle 
anderen Schulen. Die Abschlussklassen haben ihre Prüfungen 
hinter sich und wir haben in diesem Jahr einen ganz besonderen 
Abschluss in unserer Gemeinde zu würdigen. Lara Fee Lichten-
stein aus Falken hat bei ihrem Abitur eine Durchschnittsnote von 
1,0 erreicht. Ein bemerkenswertes Ergebnis. Ich möchte meinen 
vollen Respekt dafür aussprechen und wünsche ihr für den wei-
teren Lebensweg alles Gute und maximale Erfolge.

Der Radweg in Callenberg, besser ausgedrückt der 2. und 3 
Bauabschnitt unseres Radwegeprojektes konnte öffentlich ein-
geweiht werden. Im Beisein des stellv. Landrates, Herrn Carsten 
Michaelis, konnte der Radweg der Öffentlichkeit übergeben wer-
den. Somit besteht jetzt eine verkehrssichere Verbindung von 
Callenberg nach Reichenbach und wir kommen der Anbindung 
des Stausees Oberwald an den Mulderadweg ein ganzes Stück 
näher. Im letzten Gemeinderat wurde dann auch der Planungs-
auftrag für den letzten Abschnitt beauftragt. Wenn wir dann die 
ersten Ideen zur Wegeführung aufs Papier gebracht haben wird 
mit den Grundstückseigentümern gesprochen und vertieft in die 
Planung eingestiegen.

Natürlich sind auch bei diesem Projekt wieder viele umwelt- und 
naturschutzrechtliche Aspekte zu beachten. Aber Ziel soll es 
sein, dass im kommenden Jahr eventuell schon gebaut wird.

Der Dorfplatz in Callenberg ist auch fast fertig. Am 28.08.2021 um 
10 Uhr soll der Platz eingeweiht werden. Ich hoffe auch die letz-
ten Spielgeräte sind bis dahin geliefert und aufgebaut. Eigentlich 
sollten sie schon lange da sein, aber die Firma hat derzeit Liefer-
schwierigkeiten. Die neue Beleuchtung, die seit einigen Tagen 
den Platz im Dunkeln erhellt, finde ich besonders gelungen.
Ein großer Dank geht nochmal an Alle, allen voran Björn Wetzel, 
die sich engagiert haben, dass der Platz mitten in Callenberg im 
neuen Glanz erstrahlt und wirklich einen Treffpunkt für alle Gene-
rationen darstellt.

Viele helfende Hände waren notwendig damit alles so entstehen 
konnte.

Im Bereich der Feuerwehr gab es auch etwas zu feiern. Nach-
dem die Ortswehr Grumbach gegen Ende des letzten Jahres ih-
ren neuen Mannschaftstransportwagen erhalten hat, haben die 
Ortswehren Langenchursdorf und Callenberg diese auch im Juli 
erhalten. Die offizielle Übergabe fand am 03.08.2021 in Langen-
chursdorf statt.
Die Lieferung des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuges für die 
Ortswehr Langenberg- Meinsdorf verschiebt sich um einen Mo-
nat in den November, aber mir wurde fest zugesagt, dass dieser 
Termin auch gehalten wird.

In Summe sind das ca. 650.000 Euro die da in neue Fahrzeuge 
für unsere Wehren investiert wurden. Es sind natürlich auch För-
dermittel geflossen, dafür möchte ich mich beim Freistaat Sach-
sen und dem Landkreis Zwickau recht herzlich bedanken.

Im August ist auch die Baustelle an unserer Grundschule gestar-
tet. Das Projekt „Sommerküche mit Schulgarten“ hat Fahrt aufge-
nommen und soll auch noch in diesem Jahr zum Abschluss ge-
bracht werden. Ich hoffe, die Firmen haben die Materialien schon 
bestellt, so dass es da keinen Bauverzug gibt.

Wie bestimmt schon viele bemerkt haben, ist auch die Turnhal-
le in Callenberg eingerüstet. Die Turnhalle bekommt ein neues 
Dach und wird energetisch saniert. Die Firma Schrepel aus Rei-
chenbach hatte den Auftrag erhalten und das Projekt wird mit 
Fördermitteln aus dem Topf „Brücken in die Zukunft umgesetzt. 

In Langenchursdorf auf dem Gelände des ehemaligen Schwimm-
bades wird auch gebaggert. Nachdem schon die ersten Bäume 
gepflanzt wurden, werden auch schon Fundamente gesetzt. An 
dieser Stelle entsteht ein neuer Spielplatz für den Ortsteil Lan-
genchursdorf.
Der gegenüberliegende Spielplatz wird danach abgebaut denn 
auf diesem Gelände muss der Erweiterungsbau unserer Feuer-
wehr seinen Platz finden.
Die Verwaltung ist gerade dabei eine entsprechende Planung 
vorzubereiten und die abschließenden Gespräche mit den Betei-
ligten zu führen.

Bei der Kulturellen Begegnungsstätte in Reichenbach hat die 
Verwaltung ein Raumkonzept und einen groben Plan für das 
neue Gebäude erstellt. Dieses Konzept wird jetzt nochmal abge-
stimmt und dann in die Hände eines Planers gelegt, sodass wir 
zeitnah in der Lage sind dafür nötige Fördermittel zu akquirieren.

Sie merken schon, unsere Schüler machen Ferien aber das Le-
ben geht noch schneller weiter und die geplanten Bauvorhaben 
gehen auch voran.

In Falken baut das Landesamt für Straßenbau und Verkehr eine 
neue Ufermauer im Bereich der Rathausstraße, deshalb kann es 
dort zu erheblichen Einschränkungen kommen. Ich bitte Sie da-
rum Nachsicht zu haben, aber diese Baumaßnahme lässt sich 
leider nur unter einer Vollsperrung realisieren.

FERIEN IN SACHSEN HEISST AUCH FERIEN IN CALLENBERG
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Bekanntmachung
der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 
20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021

Die große Baumaßnahme des Landkreises Zwickau „Wolfs-
schlucht Langenchursdorf“ wird aller Voraussicht auch nicht wie 
geplant im Herbst dieses Jahrs starten. Ich gehe davon, dass 
sich das Ganze auf Anfang des kommenden Jahres verschiebt.
Es gab Probleme bei der Fördermittelstelle, aber diese werden 
gerade behoben.

Zum Ende möchte ich Sie nochmal auf unseren neuen Testwan-
derweg aufmerksam machen. In Falken soll ein „Trampelpfad“ 
zwischen dem Friedhof und dem Goldforstweg entstehen. Dort 
gab es früher schon einmal einen Feldweg, den möchte der Ort-
schaftsrat wiederbeleben. Deshalb, wer einmal neue Wege be-
streiten möchte, in Falken hätte er die Chance.

Im kommenden Gemeinderat reden wir aller Voraussicht einmal 
wieder über eine Änderung des Flächennutzungsplanes. Der Ab-
fallzweckverband des Landkreises Zwickau, welcher die Depo-
nie in Callenberg betreibt, möchte auf dem stillgelegten Gelände 
und da insbesondere auf dem alten Deponiehügel eine Photovol-
taikanlage installieren. Die Anlage soll einmal 2.1 MW produzie-
ren. Ich finde die Idee sehr gut und halte den gewählten Ort für 
einen sehr guten Standort.

Ich glaube, es wird noch ein aufregender Sommer. Obwohl, 
wenn ich jetzt gerade aus dem Bürofenster schaue, so wütet ge-
rade wieder eines dieser Sommergewitter. Hoffen wir das Beste 
und, dass wir ohne weitere Blessuren durch den Sommer kom-
men. In diesem Zusammenhang sei auch noch unseren Wehren 
gedankt, dass Sie bei Wind und Wetter ausrücken um uns zu 
helfen.

Einen schönen Sommer

Ihr Bürgermeister

Daniel Röthig

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für 
die Gemeinde     X die Wahlbezirke der Gemeinde 
  
 
wird in der Zeit vom 6. September 2021 bis 10. September 
2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten  
 
Montag  von 9:00 Uhr bis  12:00 Uhr  
Dienstag von 9:00 Uhr bis  12:00 Uhr und  
  13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

 Mittwoch von 9:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
 Donnerstag von 9:00 Uhr bis  12:00 Uhr und   

  13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 Freitag von 9:00 Uhr bis  12:00 Uhr  

    
 Im Bürgerbüro (Wahlamt) der Stadtverwaltung Hohenstein-

Ernstthal (Stadthaus, Altmarkt 30)

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Je-
der Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-stän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-rechtigter 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-sonen überprü-
fen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-ständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51  
Absatz 1 des Bundes-meldegesetzes eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-sichtgerät möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 6. September 2021 bis zum 10. Sep-
tember 2021, spätestens am 10. September 2021 bis 13.00 
Uhr, bei der Stadtverwaltung Hohen-stein-Ernstthal, Stadt-
haus, Altmarkt 30, Bürgerbüro/Wahlamt Einspruch einlegen.

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 5. September 2021 eine 
Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
[163 Chemnitzer Umland-Erzgebirgskreis]

 • durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahl- 
   bezirk) dieses Wahlkreises 

 oder 
 • durch Briefwahl 
 teilnehmen.

 Callenberg 
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-nis nach § 18  
Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 5. September 2021) 
oder die Einspruchsfrist ge-gen das Wählerverzeichnis nach  
§ 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10. September 
2021) versäumt hat,

b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bun-deswahlordnung oder  
der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
entstanden ist,

c)  wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24. September 2021, 18.00 
Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
 • einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 • einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 • einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief  

 zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum- 
 schlag und

 • ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechti-gung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterla-
gen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen.

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stim-me gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfs-
person ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die 
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat.

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltage bis 18.00 Uhr ein-geht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform aus-schließlich von 
der Deutschen Post   unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief ange-gebenen Stelle abgegeben 
werden.

Ort, Datum

Callenberg, den 14.08.2021  

Die Gemeindebehörde

Röthig
Bürgermeister
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Ortsübliche Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Klarstellungs- und 

Ergänzungssatzung „Am Kiefernberg, Flurstück 163/1 Gemarkung Grumbach“ 
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB (Stand Juli 2021)

Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg hat in seiner Sitzung 
am 26.07.2021 den Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung „Am Kiefernberg, Flurstück 163/1 Gemarkung Grum-
bach“ gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen.

Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Ge-
meinde Callenberg, bestehend aus Planzeichnung mit Festset-
zungen und der Begründung mit Stand Juli 2021 liegen in der 
Zeit vom

23.08.2021  bis  27.09.2021

in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Callenberg, Rathaus-
straße 40, 09337 Callenberg OT Falken zu folgenden Zeiten:

Montag  9:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag  9:00 – 12:00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Sollte es während der Auslegungszeit aufgrund der besonderen 
Regelungen infolge der Corona-Pandemie Beschränkungen der 
Öffnungszeiten geben müssen, weisen wir darauf hin, dass zur 
Wahrnehmung der o.g. Öffentlichkeitsbeteiligung eine vorherige 
Terminvereinbarung unter 03723 – 69996-0 zwingend erforder-
lich ist. Bitte setzen Sie sich hierzu im Vorfeld zu den vorgenann-
ten Sprechzeiten telefonisch mit uns in Verbindung.

Parallel dazu kann der Entwurf der Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung der Gemeinde Callenberg auf der Internetseite der 
Gemeinde (www.callenberg.de) sowie auf dem zentralen Inter-
netportal des Landes Sachsen (www.buergerbeteiligung.sach-
sen.de) eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interes-
sierten die Planunterlagen einsehen sowie Stellungnahmen hier-
zu schriftlich oder während der Sprechzeiten zur Nieder-schrift 
abgeben. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Satzung 
nicht von Bedeutung ist 
(§ 3 Abs. 2 BauGB).

Callenberg, den 14.08.2021

Röthig
Bürgermeister            Siegel

Grundsteuer / Gewerbesteuer

Wir weisen darauf hin, dass am 15. August 2021 die dritte Vier-
teljahresrate für Grund- und Gewerbesteuer zur Zahlung fällig ist.

Nichtabbucher werden hiermit an diesen Zahlungstermin erin-
nert. Bitte weisen Sie zur Verhinderung von Mahngebühren und 
Säumniszuschlägen Ihre Zahlungen fristgerecht auf die Gemein-
dekasse an.
Bitte verwenden Sie bei der Anweisung des Betrages die auf dem 
Bescheid angegebene Objektnummer, um Fehlbuchungen zu 
verhindern.
Die Teilnehmer am Lastschriftverfahren bitten wir, ihr Bankkonto 
so einzurichten, dass Rücklastschriften wegen Nichteinlösung 
des Abbuchungsbetrages vermieden werden. Bei eventuel-
len Änderungen der Bankverbindungen bitten wir um sofortige 
schriftliche Mitteilung an die Gemeindekasse.

Bitte beachten Sie: Diejenigen Steuerpflichtigen, die zur Einrei-
chung eines neuen SEPA-Mandates aufgefordert wurden, müs-
sen dies bis spätestens 14 Tagen vor Fälligkeit im Original an 
die Gemeinde Callenberg geben. Bei späterer Abgabe erfolgt 
die Abbuchung erst ab der nächsten Fälligkeit, d.h., für die Ein-
zahlung der zuvor fälligen Beträge sind Sie selbst zuständig. Wir 
weisen vorsorglich auf mögliche Mahngebühren und Säumnis-
zuschläge hin.

Die Bankverbindung der Gemeinde Callenberg lautet weiter:

IBAN: DE51 1203 0000 0001 4123 11
BIC: BYLADEM1001
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE53ZZZ00000433866

Fachbereich Steuern
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       Stellenausschreibung 02/2021 
   
 
 
 

Die Gemeinde Callenberg schreibt im Fachbereich I (Zentrale Dienste) die Stelle  
 

Sachbearbeiter Zentrale Dienste (m/w/d) 
 

 zur Besetzung ab 01.11.2021 aus.  
Das Beschäftigungsverhältnis ist zunächst befristet auf zwei Jahre.  

 
Folgende Aufgaben gehören unter anderem zum Zuständigkeitsbereich: 
 
- Organisation/Mitwirkung und Koordinierung von Veranstaltungen (GEMA,    
  Rentnerweihnachtsfeier, Sportfeste, Vereinsfeste, ect.) 
- Kindertageseinrichtungen/Tagesmutter (Erstellung von Bescheiden Gemeindeanteil und  
  Landeszuschüsse, Berechnung Kita-Gebühren, Erstellung Bedarfsplanung, Stichtagsmeldung) 
- Vereine (Vereinszuschüsse, Durchführung Vereinskonvent, Führung Vereinsregister,  
  Überwachung der Turnhallenbelegungspläne) 
- Mitwirkung bei der Durchführung von Wahlen 
- Verwaltung von Arbeitsmitteln (Bedarfsermittlung, Beschaffung, Lagerhaltung) 
- Soziale Hilfen (Hilfe bei Verwahrlosung, Hilfe bei gesundheitlichen Belangen, Recherche bei  
  Todesfällen) 
- Versicherungen und Unfallkasse  
 
Eine genaue Abgrenzung der Aufgaben bleibt vorbehalten. 
 
Was Sie mitbringen: 
 
- abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r oder vergleichbarer 
  Abschluss (mit entsprechender Berufserfahrung) 
- fachliche Kompetenz und Rechtskenntnisse im Aufgabenbereich 
- Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit 
- Teamfähigkeit, selbstständiges Arbeiten 
- gute EDV-Kenntnisse in den gängigen Office-Anwendungen  
- Führerschein Klasse B 
 
Es handelt sich um eine Stelle mit 35 Wochenstunden die Eingruppierung erfolgt nach 
Entgeltordnung des TVöD. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung und 
Befähigung bevorzugt berücksichtigt.  
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 15.09.2021 schriftlich an die 
Gemeinde Callenberg, z.Hd. des Bürgermeisters Daniel Röthig, Rathausstr. 40,  
09337 Callenberg/OT Falken oder gern per Email an haprich@callenberg.de (Bitte reichen 
Sie bei Bewerbungen in Papierform ausschließlich Kopien ein, da eine Rücksendung nicht erfolgt 
und Ihre Unterlagen vernichtet werden.) Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen auch gern 
telefonisch, unter der Rufnummer 03723-6999612, zur Verfügung. Unsere Datenschutzhinweise 
finden Sie auf unserer Homepage unter www.callenberg.de 
 
 
 
 
 
Daniel Röthig, Bürgermeister       
Callenberg, den 03.08.2021       
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Ausschreibung des Leistungsangebotes Schulsozialarbeit mit 
mindestens 0,75 VzÄ ab September 2021 auf der Grundlage der 
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 

Verbraucherschutz zur Förderung von Schulsozialarbeit im 
Freistaat Sachsen(FRL Schulsozialarbeit) für folgende 

allgemeinbildenden Schulen:

–  Grundschule „Thomas Müntzer“ Limbach-Oberfrohna
–  Grundschule Callenberg

1. Beschreibung des Angebotes/Zieles
Die Schulsozialarbeit als primär präventives aber auch intervenie-
rendes Angebot der Jugendhilfe ist gesetzlich im § 13 Abs. 1 Sozi-
algesetzbuch, VIII Buch (SGB VIII) verortet. Jungen Menschen, die 
zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung in-
dividueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung 
angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädago-
gische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche 
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integ-
ration fördern. Schulsozialarbeit ist ein eigenständiges, durch die 
Methoden und Instrumente der Sozialpädagogik getragenes und be-
stimmtes Angebot der Jugendhilfe, das durch verbindlich vereinbarte 
und gleichberechtigt gestaltete Kooperationsbeziehungen zwischen 
Schulträger, Landesamt für Schule und Bildung, Schule als Einrich-
tung und Jugendhilfe dauerhaft an der Schule als Institution und im 
Schulalltag als Prozess verankert ist. 

2. Zielgruppe
Um Wirksamkeit zu erzielen und Stigmatisierungsprozessen vorzu-
beugen, steht das Angebot der Schulsozialarbeit grundsätzlich al-
len am jeweiligen Schulstandort lernenden jungen Menschen offen. 
Hauptzielgruppe sind sozial benachteiligte bzw. individuell beein-
trächtigte Kinder und Jugendliche. Eltern und Erziehungsberechtigte 
als wichtige Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner der 
Schulsozialarbeit bilden die sekundäre Zielgruppe. Die Schulleitung 
und Lehrerinnen und Lehrer sind unerlässliche Kooperationspartner.

3. Rechtsgrundlage 
Die gesetzliche Grundlage für die Schulsozialarbeit als Leistung der 
Kinder- und Jugendhilfe wird ausgehend von § 1 Abs. 3 aus § 13 Abs. 
1 i. V. m. § 11 Abs. 3 Nr. 6 SGB VIII abgeleitet. Ergänzend kann § 14 
SGB VIII als weitere aufgabenbegründete Normierung herangezogen 
werden.Die Finanzierung der Leistung regelt sich nach § 74 SGB VIII. 
Das Jugendamt des Landkreises Zwickau prüft in fachlicher Zustän-
digkeit die Geeignetheit des Leistungsträgers. Der Leistungsträger 
muss nach § 75 SGB VIII Träger der freien Jugendhilfe sein.
Dem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe obliegt die 
Fachaufsicht.Die Rahmenkonzeption „Schulsozialarbeit und sozial-
pädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr im Landkreis 
Zwickau“ bildet die Grundlage für die praktische Arbeit der Fachkräfte 
im Landkreis Zwickau.

4. Rahmenbedingungen

4.1 personelle Rahmenbedingungen
Personalausgaben sind grundsätzlich nur für Fachkräfte, die sich für 
die Aufgabe der Schulsozialarbeit nach ihrer Persönlichkeit eignen 
und eine dieser Aufgabe entsprechende Ausbildung haben, anzuer-
kennen. Die in der Schulsozialarbeit tätigen Fachkräfte sollen neben 

ihrer persönlichen Eignung über einen berufsqualifizierenden sozial-
pädagogischen Hochschulabschluss verfügen. Die Qualifikation der 
Fachkräfte wird in den Regelungen zur Umsetzung der FRL Schul-
sozialarbeit (in der jeweils gültigen Fassung) unter Punkt III Förder-
verfahren unter e. Personal- und Sachausgaben, Fachkräfte geregelt.
In begründeten Einzelfällen sind auch Ausgaben für Personen zu-
wendungsfähig die auf Grund besonderer Erfahrungen in der sozia-
len Arbeit in der Lage sind, die Aufgaben zu erfüllen.
Für die Förderfähigkeit ist zu gewährleisten, dass die Tätigkeit eines/
einer Schulsozialarbeiterin/Schulsozialarbeiter mit mind. 0,75 VzÄ ab-
gesichert wird. Die Arbeitszeit der Fachkräfte soll unter Beachtung 
des Arbeitsrechts flexibel gestaltet werden. Mindestens die Hälfte der 
Arbeitszeit ist als feste Kontaktzeit innerhalb des regulären Schulab-
laufs zu vereinbaren.

4.2 sachliche Rahmenbedingungen
Die Schule stellt für die Umsetzung ausreichende und geeignete, ei-
gene Räumlichkeiten zur Verfügung, wenn möglich mit eigenem Te-
lefon- und Internetanschluss. Für die Büroausstattung (Schreibtisch, 
Stuhl, PC, Fax, Handy, Kopierer etc.) und die Bereitstellung von Be-
triebsmitteln für die Projektdurchführung sowie Verbrauchsmaterial 
ist der Träger der freien Jugendhilfe verantwortlich. In Absprache mit 
der Schulleitung können für spezifische Veranstaltungen der Schul-
sozialarbeit auch andere schulische Räume genutzt werden.

4.3 finanzielle Rahmenbedingungen
Die Finanzierung erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie des Säch-
sischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur 
Förderung der Schulsozialarbeit im Freistaat Sachsen in der jeweils 
gültigen Fassung zum Tag der Antragstellung. Bei der Finanzierung 
sind die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beach-
ten und gleichzeitig werden diese der Gesamtverantwortung für die 
Gestaltung einer bedarfsgerechten, effizienten und effektiven Hilfe für 
junge Menschen gerecht. Der Anerkennung von Personalkosten lie-
gen tarifliche Regelungen des Leistungserbringers zugrunde, soweit 
sie mit den Regelungen der Tarifverträge des TVöD vergleichbar sind.

4.4 Verfahren
Die Vergabe des Leistungsangebotes erfolgt am 16. September 2021 
im Jugendhilfeausschuss und steht unter dem Vorbehalt der Bereit-
stellung entsprechender Landesmittel.

Bewerbungen zur Übernahme der Leistungen sind bis zum  
6. August 2021 einzureichen im

Landratsamt Zwickau 
Dezernat II
Königswalder Straße 18
08412 Werdau

Der Bewerbung sind beizufügen:
- Konzeption des Trägers für dieses Leistungsangebot
- Kosten- und Finanzierungsplan 
- Qualifikationen der Mitarbeiter 



Amtsblatt unserer Gemeinde Callenberg  – 08/2021

8

AMTLICHER TEIL

„Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle“

Bis zu 25.000 EUR für Investitionen an öffentlich zugängli-
chen Einrichtungen

Uneingeschränkt ins Schwimmbad oder Kino gehen, eine Gaststät-
te oder ein Museum besuchen – für Menschen mit Behinderungen 
ist dies oft nicht möglich. Viele dieser Einrichtungen sind für Men-
schen im Rollstuhl oder mit einer Gehbehinderung nicht zugänglich 
oder die angebotenen Informationen für hör- und sehbehinderte 
Menschen nicht verfügbar. Dabei ist ein Abbau von Barrieren nicht 
nur für Menschen mit Behinderungen notwendig, sondern erleich-
tert auch jungen Familien oder älteren Menschen den Alltag. 
Der Freistaat Sachsen fördert deshalb kleine Investitionen zum Ab-
bau bestehender baulicher Barrieren in öffentlich zugänglichen Ge-
bäuden und Einrichtungen, um diese Orte zu „Lieblingsplätzen für 
alle“ zu machen. Dazu gehören insbesondere Einrichtungen im Kul-
tur-, Freizeit-, Bildungs- und Gesundheitsbereich sowie in der Gas-
tronomie. 25 Prozent der Fördermittel stehen für ambulante Arzt- 
und Zahnarztpraxen zur Verfügung. Gefördert werden zum Beispiel 
der Einbau von Automatiktüren, die Schaffung von barrierefreien 
Zuwegungen oder barrierefreien Sanitäranlagen sowie mobile oder 
feste Rampen und zum Teil auch spezielle Lifte. Förderfähig sind 
darüber hinaus induktive Höranlagen, Audio-Guides, Tastmodelle 
und insbesondere für ambulante Arzt- und Zahnarztpraxen medizi-
nische Geräte, die speziell der Behandlung von Menschen mit Be-
hinderungen dienen. 

Pro Vorhaben können maximal 25.000 EUR beantragt werden. 
Es werden bis zu 100 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben 
gefördert. Der vollständige Förderantrag mit allen Anhängen und 
Unterlagen kann ab sofort eingereicht werden. Anträge, die nicht 
fristgerecht und vollständig eingesandt werden, können nicht be-
rücksichtigt werden.
Die Frist für die Antragstellung läuft bis zum 29. Oktober 2021. 

Die Anträge sind zu senden an: 

Landratsamt Zwickau
Sozialamt
Bereich Förderung
Werdauer Straße 62 (Haus 1)
08056 Zwickau

Die geförderten Projekte müssen 2022 umgesetzt werden. 

Sind Sie unsicher, welche Maßnahme zur Schaffung von Barri-
erefreiheit in Ihrer Einrichtung oder an Ihrem Gebäude möglich 
ist? Das „Beratungszentrum für Barrierefreies Planen und Bau-
en“ berät Sie gern und kostenfrei. Der Kontakt zum Beratungs-
zentrum sowie weitere Informationen zum Förderprogramm und 
das Antragsformular sind unter www.landkreis-zwickau.de/lieb-
lingsplaetze2022 abrufbar. 
Bei Fragen zum Förderprogramm wenden Sie sich bitte an den 
Bereich „Förderung“ unter der Mailadresse sozialamt@landkreis-
zwickau.de oder telefonisch an 0375 4402-22121.

GEMEINDERAT

Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg hat in der Ge-
meinderatssitzung vom 26.07.2021 nachfolgende Beschlüs-
se gefasst und folgende Umlaufbeschlüsse bekanntgegeben:

 Beschluss Nr. 62/2021
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Haushaltsdurchführung 
im 1. Halbjahr 2021 zur Kenntnis.

 Beschluss Nr. 63/2021
Der Gemeinderat beschließt, der Beschaffung von neuen BOS-
Funk für das neue Fahrzeug HLF 10 der Freiwillige Feuerwehr 
Callenberg - Langenberg/Meinsdorf in Höhe von 5.098,79 € zu-
zustimmen. 
Die Finanzierung erfolgt aus der Pauschale zur Stärkung des 
ländlichen Rahmens im Freistaat Sachsenim Jahr 2021 in Höhe 
von 70.000 €.

 Beschluss Nr. 64/2021
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg billigt den Entwurf 

der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Satz 1 
Nr. 1 und 3 BauGB für das Gebiet „Am Kiefernberg, Flurstück 
163/1 Gemarkung Grumbach“ einschließlich Begründung in 
der Fassung vom Juli 2021 und stimmt der öffentlichen Ausle-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB zu. Die Auslegung ist ortsüblich 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 bekannt zu machen.

 Die öffentliche Auslegung soll unter dem Hinweis, dass Anre-
gungen und Bedenken zu der Satzung von jedermann geäu-

ßert und zur Niederschrift vorgebracht werden können, in der 
Zeit vom 23.08.2021 bis 21.09.2021 durchgeführt werden.

2. Gleichzeitig mit der Öffentlichkeitsbeteiligung ist eine Träger-
beteiligung nach § 4 Abs. 2 unter Einbeziehung der Behörden, 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
durchzuführen.

 Beschluss Nr. 65/2021
Der Gemeinderat beschließt, der Auftrag für die Planungsleistun-
gen zur Weiterentwicklung eines gemeinsamen Geh- und Rad-
weges im Gemeindegebiet Callenberg, Teilabschnitt 4 bis 5, für 
die Leistungsphasen 2-4 wird an das Ingenieurbüro Ehrler, Lu-
therstraße 29, 09376 Oelsnitz, in Höhe von 37.391,54 Euro (brut-
to) vergeben. 

 Beschluss Nr. 66/2021
Der Gemeinderat beschließt, den Verkauf des Objektes ehemalige 
Freiwillige Feuerwehr, Grumbacher Straße 5 in 09337 Callenberg 
OT Reichenbach, FlSt. 215/1. Die Beauftragung zur Herstellung ei-
nes Wertgutachtens an das Sachverständigenbüro Claus Viertel.

 Beschluss Nr. 67/2021
Der Gemeinderat beschließt den Verkauf des Flurstückes 176/1 in 
Callenberg inklusive laufenden Pachtvertrag mit Herrn Schulze.
Die Beauftragung zur Herstellung eines Wertgutachtens an das 
Sachverständigenbüro Claus Viertel.
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Die nächste Sitzung des Gemeinderates wird am 30. August 2021 um 19:00 Uhr stattfinden. Bitte informieren Sie sich dazu  im 
Internet unter www.callenberg.de oder an den Anschlagtafeln in den Ortsteilen. Die Sitzung wird unter Einhaltung der Auflagen 
und Bestimmungen zum Infektionsschutzgesetz durchgeführt werden, sie ist öffentlich. Aufgrund des einzuhaltenden Mindestab-
standes bitten wir Sie zu beachten, dass nur beschränkte Plätze für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Wir gratulieren im August 2021

OT Callenberg 
Naumann, Werner zum 75.
Böhm, Magdalene zum 75.
Esche, Brigitte zum 80.
Klüglich, Margit  zum 80. 
Geiler, Inga zum 80.

OT Langenberg
Girruleit, Siegfried  zum 80.

OT Langenchursdorf
Martin, Barbara zum 75. 
Renner, Hartmut zum 75.
Schmidt, Rosita zum 80.
Wagner, Irmgard  zum 80.

Ehejubiläen
 
Köhler, Martina und Edgar 50 Ehejahre 
OT Langenchursdorf

Benker, Christa und Dieter  50 Ehejahre 
OT Langenchursdorf

Hübner, Maria und Frank  50 Ehejahre 
OT Meinsdorf 

Nitzsche, Stefanie und Siegfried  60 Ehejahre 
OT Callenberg 

Beyer, Christine und Heinz  60 Ehejahre
OT Langenchursdorf 

NICHTAMTLICHER TEIL

Bitte nutzen Sie ab sofort für das einsenden von Texten und 
Bildern für das Callenberger Amtsblatt die Emailadresse 
pressestelle@callenberg.de

Bei Fragen können Sie sich, zu den unten aufgeführten 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung, an Frau Haprich 
wenden. Sie erreichen Sie telefonisch unter der Telefonnummer 
03723/6999612 oder per Email an haprich@callenberg.
de. Redaktionsschluss für das Amtsblatt 09/2021 unserer 
Gemeinde ist der 11.09.2021, das Erscheinungsdatum der 
14.08.2021. Später eingehende Artikel können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden.

Bei Zustellungsproblemen in Bezug auf das Amtsblatt 
unserer Gemeinde wenden Sie sich bitte direkt an die CVD 

Mediengruppe (Verteiler) unter der Telefonnummer 0371/ 65 60. 
Für Werbeanzeigen, bzw. private Anzeigen kontaktieren Sie bitte 
den Verlag direkt unter der Telefonnummer 0371/ 42 24 31.

Gleichzeitig möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass 
Amtsblätter an folgenden Punkten ausliegen und von den 
Bürgerinnen und Bürgern dort mitgenommen werden können:

– Rathaus, OT Falken
– Frisörgeschäft Voigt, Meinsdorfer Str. 2 

(Mittwoch, Donnerstag und Freitag bis mittags)
– Bäckerei Vogel, Rathausstraße 49

– BHG Langenchursdorf, Waldenburger Str. 61
– Frisörgeschäft Nitzsche,
– Sparkasse Callenberg

– Bücherzelle an der KBR Reichenbach, Straße des Friedens 40

In eigener Sache

Impressum:
Amtsblatt unserer Gemeinde Callenberg (§2 der Bekanntmachungssatzung vom 29.06.2015)
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Callenberg, RH im OT Falken • Rathausstr. 40, 09337 Callenberg • Tel.: (03723) 69 99 60 • Fax: 6 99 96 66 • Internet: www.callenberg.de
Verantwortlich für den Inhalt: Bürgermeister Daniel Röthig
Redaktionelle Bearbeitung: J. Haprich• Für die Richtigkeit der Mitteilungen des nicht amtlichen Teiles zeichnen die jeweiligen Verfasser verantwortlich. 
Wir behalten uns vor, Beiträge zu kürzen und zu überarbeiten.
Anzeigen: layout + design + verlag  • Tel.: (0371) 42 24 31 • Satz/Druck: Druckerei Dämmig Chemnitz • Tel.: (0371) 41 42 33
Verteilung: WVD Mediengruppe GmbH • Tel. (0371) 656-22110 • kostenlos an alle Haushalte
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Sprechzeiten der
Gemeindeverwaltung Callenberg

Rathausstraße 40, 09337 Callenberg/OT Falken
Telefon: 03723/699960, Fax: 03723/6999666

Das Rathaus ist zu den unten angegebenen Zeiten, für den 
Publikumsverkehr, geöffnet. Wir bitten Besucher jedoch die 
bekannten Sicherheitsbestimmungen zu beachten!  Die Kul-
turelle Begegnungsstätte bleibt krankheitsbedingt bis auf 
Weiteres geschlossen! 

Mo geschlossen
Di 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Mi geschlossen
Do 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Fr 09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Notrufnummern
Polizei 110

Feuerwehrnotruf 112

Arztnotdienst 116117

Apothekennotdienst 22833

Wasserversorgung RZV 03763 405-405

WAD GmbH 0172/357 86 36

Energieversorgung Envia M 0800 2305070

Gasversorgung eins 0371 451 444

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Hohenstein-Ernstthal

Der Zutritt ist nur mit einem Termin möglich! Bitte 
vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer 
03723/ 40 23 334.

Altmarkt 30, 09337 Hohenstein-Ernstthal
Telefon: 03723/402-0, Fax: 03723/402-339
E-Mail: buergerbuero@hohensten-ernstthal.de

Mo. 09.00 – 12.00 Uhr
Di. 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Mi. 09.00 – 12.00 Uhr
Do. 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Fr. 09.00 – 12.00 Uhr
Sa. in jeder geraden Woche von 09.00 – 11.00 Uhr geöffnet

Wüstenbrand (in jeder ungeraden Woche)
Do. 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

  24 Stunden am Tag – 
7 Tage die Woche. 

Wir sind für Sie erreichbar!

„Haben Sie noch Fragen? 
Wir kommen gern zu Ihnen 
nach Hause und beraten Sie

unverbindlich.“

Ihre Franziska Bürger & Team

Pflegedienst Bürger
Nutzung 17 

09353 Oberlungwitz

     www.pflegedienst-buerger.de

    www.facebook.de/PflegedienstBuerger

Ambulante Pflege

Senioren-WG  

Tagespflege  
 

03723 - 62 98 8-05 
   

fb@pflegedienst-buerger.de

Anzeige

KITA / SCHULE / VEREINE / FEUERWEHR

Hallo aus dem Falkenhorst

Wir sind wieder froh, alle Kinder bei uns zu haben 
und nun wieder in den geregelten Tagesablauf zu 
starten. Es wurde auch endlich Zeit, dass sich die 
Sonne wieder vermehrt zeigt und wir die kalten, 
nassen und grauen Tage hinter uns lassen können.
Nachdem wir Ende März begonnen haben mit dem 

anpflanzen verschiedener Gemüsesorten, konnten wir nun be-
reits die ersten Ergebnisse ernten. Unsere Gurken und Kohlra-
bis sehen nicht nur fantastisch aus, sondern schmecken auch 
so! Die ersten großen 
Tomaten hängen bereits 
auch schon an den Pflan-
zen, diesen fehlt leider 
nur noch etwas Sonne. 
Wir möchten uns auch bei 
den Eltern bedanken, die 
uns mit Kohlrabi-, Toma-
ten- und Gurkenpflanzen 
ausgestattet haben. Auch 
schon die ersten Heidel-

beeren und Himbeeren konnten die Kinder naschen. Nun heißt 
es Daumen drücken, dass die Sonne uns noch ein bisschen be-
gleitet und unsere Obst- und Gemüsepflanzen zum Wachsen und 
Reifen bringt.

Auch unseren Garten haben wir wieder Frühlings- und Sommer 
tauglich gemacht. Bänke wurden wieder aus dem Schuppen ge-
holt, alles wurde gereinigt, einige Blumen wurden neu gepflanzt 
und das letzte Unkraut wurde entfernt. Die ersten Frühlings- und 
Sommertage haben wir ausgiebig in unserem Garten verbracht 
und dabei auch einige Veränderungen in der Natur festgestellt. 

Eines unserer Highlights dieses Jahr war wieder die Fahrt mit der 
Bimmelbahn. Diese sammelte uns alle am 28.06.2021 ein und 
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fuhr mit uns wieder in Richtung Langenchursdorf, anschließend 
Callenberg und wieder zurück in den Kindergarten. Ein großes 
Dankeschön richten wir damit an den Erzgebirgsexpress.

Auch die Poolsaison haben wir bereits schon eröffnet. Die Kinder 
konnten es kaum abwarten, sich etwas zu erfrischen und ins küh-
le Nass zu springen. Über unsere neue Wassermatschstrecke 
haben sich besonders die Kleinen gefreut, die sich noch nicht 
ins Wasser getraut haben. Wir hoffen, dass der Sommer uns jetzt 
etwas erhalten bleibt und wir unsere Poolparty wie jedes Jahr 
schmeißen können. 

Auch dieses Jahr stand wieder der Abschied 
der Schulanfänger auf dem Plan. Dieses Jahr 
verlassen uns wieder 11 Schulanfänger, die es 
nun kaum mehr erwarten können, den ersten 
Schultag zu erleben. Am 16.07.2021 starteten 
die Schulanfänger mit einem gemeinsamen 
Frühstück. Nachdem auch die Lunchpakete 

fertig waren, ging die Reise los Richtung Miniwelt. Dort erlebten 
die Schulanfänger eine Reise um die Welt. Von Berlin nach Indien 
über Frankreich bis hin zu Russland konnten die Schulanfänger 
die Sehenswürdigkeiten dieser Länder bestaunen. Nach einem 

ausgiebigen Lunch ging es zum Abschluss in das Minikosmus, 
in welchem die Kinder einen kleinen Naturfilm schauen konnten. 
Aufgeregt und voller Vorfreude ging es zurück in den Kinder-
garten, um nachzusehen ob denn schon Zuckertüten am Baum 
gewachsen sind. Gemeinsam mit den Eltern konnten unsere 
Schulanfänger am Nachmittag die ersten Zuckertüten ernten. 
Wir wünschen unseren Schulanfänger alles Liebe für die bevor-
stehende Schulzeit! 

Wir wünschen allen eine schöne Sommer- und Urlaubszeit!
Ihr Team der Kita Falkenhorst

Wir genießen…

…..... den grünen und blühenden Garten, der uns umgibt und 
 der viele Möglichkeiten zum Spielen, Toben und Verste- 
 cken mit Freunden bietet. 
…..... die Ausfüge in die Natur, die unseren Kindergarten umgibt.
…..... das Kunstprojekt „Klangspiele“ mit Ute Schlicke, das wir  
 gemeinsam erlebt und wir so fantasievolle Ergebnisse  
 erzielt haben.
…..... die Sonne, die uns täglich auf den Kopf scheint und die  
 uns so schönes Wetter beschert.
…..... unsere wiederkehrenden Besuche auf dem Luisenhof,  
 wo uns auf liebevolle und praktische Art und Weise das  
 Leben mit der Natur nähergebracht wird.
…..... die letzte Zeit mit den Vorschülern, die von uns nun bald  
 mit Abschlussfahrt und Zuckertütenfest in die Schule  
 verabschiedet werden.
…..... das Beobachten von großem und kleinem Gekrabbel,  
 dass wir in der Natur entdecken.
…..... und viele, viele schöne Sommer-Tätigkeiten. 

Es grüßen wie immer ganz herzlich Groß und Klein 
aus dem Märchenland!
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Neues von den Sonnenkäfern 

In den Sommermonaten haben 
wir versucht, den Kindern noch 
ein paar schöne Highlights zu or-
ganisieren, denn endlich waren 
das Mischen der Gruppen und der 

Besuch von externen Anbietern wieder erlaubt.

Zusammen mit dem Kreissport-
bund Zwickau führten wir eine 
Sportwoche für alle 4 Kindergarten-
gruppen durch. Vom Hampelmann 
bis zum Pendellauf konnten sich 
die Kinder ausprobieren und hatten 
viel Freude an der Bewegung. Die 
Sportmaus „Flizzy“ gratulierte allen 
Teilnehmern mit einer Urkunde.

Am 08.07.21 fuhren wir mit der Bimmelbahn 
durch Callenberg. Auch darauf haben sich die 
Mädchen und Jungen sehr gefreut und trotz 
Nieselregen genossen alle die Fahrt.

Am 15.07.21 luden wir im Garten zu einer großen „Seifenblasen 
– Mitmachaktion“ ein. Viele faszinierende Gerätschaften zauber-
ten Seifenblasen oder verblüfften mit anderen Experimenten. Für 
jedes Alter gab es etwas zu entdecken. Es war ein schöner Vor-
mittag!

Die Ehrenamtlichen Helferinnen, die 
in unserer Kita Töpfern, Nähen und 
mit Holz arbeiten, konnten ihre Arbeit 
auch wieder aufnehmen und die Kin-
der waren sofort mit Begeisterung da-
bei. Vielen Dank für Euer Engagement. 

Die Schulanfänger sind in Langenchursdorf mit den Alpakas ge-
wandert oder besuchten das Schulmuseum in der „Alten Schule“ 
und in Waldenburg. Für alle 33 Vorschüler ist im Kindergarten 
auch wieder eine Zuckertüte gewachsen und an dieser Stelle 
möchten wir es nicht versäumen ihnen alles, alles Gute für die 
Schulzeit zu wünschen. Bleibt wissbegierig und freut euch auf 
die Dinge, die da kommen. Wir werden euch vermissen 
Vielen Dank für das schöne neue Insektenhotel und das Vogel-
häuschen von Euch. Wir haben uns sehr darüber gefreut.

Nachdem die „Kleine Raupe Nimmer-
satt“ gelesen, gebastelt und in Natura 
beobachtet wurde, feierten die Krippen-
kinder der Käfergruppe ein Raupenfest, 
mit leckerem Büfett, Tanz, Spiel und 
Spaß.

Es werden momentan viele neue Sonnenkäfer aufgenommen 
und eingewöhnt. Ihnen allen wünschen wir einen guten Start in 
unserer Kita. 

Und die Firma „Prüstel Logistics“ 
überraschte uns mit neuen Lauf-
rädern für die Kleinen. Herzlichen 
Dank dafür!

Wir wünschen allen einen schönen 
Sommerurlaub und gute Erholung. 

Anzeigen

Innungsfachbetrieb für
KLEMPNER-, SANITÄR-, KLIMA-

UND HEIZUNGSTECHNIK

- Polsterei Pröhl -
Dorfstraße 2 OT Kaufungen
09212 Limbach-Oberfrohna

Tel.: (037609) 5 88 08

Wir fertigen in unserer Werkstatt für Sie:
•  Aufarbeitung •  Neubeziehen
•  Neuanfertigung •  Reparaturen

Aufarbeitung guter Polstermöbel lohnt!
Wir bieten Ihnen außerdem:

Möbelstoffe in großer Auswahl
und bester Qualität
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Schuljahresabschluss 2020/21

Neues aus dem Hort:

Am 23.07.2021 trafen sich alle Schülerinnen, Schüler, Lehrerin-
nen, Lehrer, Horterzieherinnen und Horterzieher in der Turnhalle 
zum gemeinsamen Abschluss des Schuljahres. Dabei wurden 
die Klassen 4a und 4b feierlich sowie mit guten Wünschen für 
ihre weitere Schulzeit aus der Schülergemeinschaft unserer 
Grundschule entlassen. Wie schon zu einer schönen Tradition 
geworden, bedankten sich die Abschlussklassen mit bleibenden 
Erinnerungsstücken. Sie überreichten zwei Weinreben sowie 
eine Sommer- und eine Herbsthimbeere für unser Schulgelände. 
Ein weiterer Höhepunkt war die Verabschiedung unserer lang-
jährigen Kollegin Martina Rabe, die in den wohlverdienten Ru-
hestand geht. Nach dem kleinen Programm, gestaltet von den 
Klassen 1 bis 3, gab es auf dem Schulhof eine Runde Eis für alle. 
Diese Überraschung war unserem Bürgermeister Herr Röthig 
wieder sehr gut gelungen! 

Wenn wir auf das vergan-
gene Schuljahr zurück-
blicken, fallen uns viele 
Wörter ein: ungewöhn-
lich, herausfordernd, 
anstrengend, aber auch 
froh. Einmal, weil wir es 
bewältigt haben und 
- trotz Corona - mit gu-
ten Lernerfolgen in den 
Hauptfächern Deutsch, 
Mathematik und Sach-
unterricht abschließen 
können. Deshalb an 
dieser Stelle noch ein-
mal ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle Be-
teiligten, besonders an 
alle Eltern für die gute 
Unterstützung Ihrer Kinder während der häuslichen Lernzeit sowie 
an die Elternsprecher der einzelnen Klassen für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit! Froh sind wir aber auch, denn wir wurden wieder 
mit neuer Technik ausgestattet. Dafür ein Dankeschön an die Ge-
meindeverwaltung. Wir verfügen nun zusätzlich über zwei interak-
tive Tafeln sowie über einen Klassensatz Tablets. Beides wurde in 
den letzten Schulwochen im Unterricht bereits gut genutzt. 
Vor uns liegen nun die Sommerferien. Wir wünschen allen Familien 
eine sonnige sowie erholsame Urlaubszeit!

Heike Ronneburger im Namen des Kollegiums der Schule und 
des Hortes 

Wir ziehen den Hut vor den Sportlern- den Mount Everest be-
zwungen!

Im Februar diesen Jahres hatte der LSV Langenberg-Falken e.V. 
zu einem Höhenmeter-Spenden-Marathon aufgerufen. Für jeden 
aus eigener Muskelkraft zurückgelegten Höhenmeter wollte der 
Verein einen Cent spenden. Teilnehmen konnte jeder, der die zu-
rückgelegte Entfernung per App aufzeichnen ließ und diese dann 
an den Verein schickte.

Erstaunt waren die Veranstalter, als sie die Daten Anfang März 
ausgewertet haben: 99.436 Höhenmeter wurden bewältigt und 
das Ziel von 10.000 Höhenmetern damit fast um das Zehnfache 
übertroffen. Die Teilnehmer haben den Mount Everest damit über 
11 Mal erklommen – eine mehr als starke Leistung!

Der Verein spendet einen Betrag von 1000 €, durch Spenden von 
Teilnehmern aufgestockt auf 1466,38 €, die zu gleichen Teilen 
dem Lebenshaus e.V. Lichtenstein und dem Förderverein der 
Grundschule und des Hortes der Gemeinde Callenberg e.V. zu-
gutekommen. Ende Juni besuchte uns Frau Bauch, Schatzmeis-
terin des Sportvereines, im Hort zur Scheckübergabe.

Das Team vom Hort möchte sich hiermit ganz herzlich beim LSV 
Langenberg-Falken e.V. und allen Teilnehmern am Höhenmeter-

Marathon für die Spende bedanken! Um dem sportlichen Aspekt 
gerecht zu werden und dem Bewegungsmangel in Pandemiezei-
ten entgegenzuwirken, wird das Geld vor allem für neues Sport- 
und Bewegungsspielzeug im Außengelände genutzt werden – 
über ein neues Trike freuen sich die Kinder sicher besonders!

Das Team des Hortes
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Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Grumbach/Obercallenberg

Jagdgenossenschaft Reichenbach

Termin: 11.09.2021
Beginn: 19:00 Uhr
Ort:  Vereinsraum der Prüstel Spedition GmbH 
 Am Kiefernberg 40
 09337 Callenberg/OT Grumbach

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Bürgermeister
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Be- 
 schlussfähigkeit
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes und des Kassen- 
 führers
4. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
5. Beschluss über Auszahlung der Jagdpacht
6. Satzungsänderung und Beschlussfassung

7. Wahl des Jagdvorstandes
8. Wahl des Kassenführers/Schriftführer und Rechnungsprüfer
9. Neuverpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes  
 Grumbach/Obercallenberg 2022 bis 2031
10. Beschlussfassung
11. Anfragen und Verschiedenes 

Im Anschluss laden wir alle Mitglieder mit ihren Partnern zu ei-
nem geselligen Beisammensein ein.

Daniel Röthig
Bürgermeister

Die Jagdgenossenschaft Reichenbach führt am Dienstag, den 
14.09.2021 um 19.00 Uhr im Gasthof Beierlein in Reichenbach 
eine Mitglieder-Versammlung durch.

Tagesordnung: 

-  Bericht des Vorstandes
-  Bestätigung der Briefwahl des Jagdvorstandes
-  Ergänzung der Satzung zur Wahlduchführung

-  Beratung/ Beschluss zur Verlängerung des Jagdpacht- 
 vertrages
-  Sonstiges

Eingeladen sind alle Eigentümer bejagbarer Flächen und deren 
Bevollmächtigte der Gemarkung Reichenbach. 

Andreas Baumgärtel, Vorstand   

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Langenchursdorf-Langenberg 
informiert und möchte Sie herzlich einladen:

KIRCHENNACHRICHTEN

Sonntag,  15.08.2021
08.45 Uhr  Gottesdienst in Falken 
Sonntag 22.08.2021
10.15 Uhr  Gottesdienst in Langenberg 
Montag 23.08. 2021 
19.30 Uhr  Gebetskreis in Falken 
Sonntag 29.08. 2021 
10.15 Uhr  Jubelkonfirmation mit Kindergottesdienst in  
 Langenchursdorf 
Mittwoch 01.09. 2021 
14.00 Uhr  Frauendienst in Langenchursdorf 
Sonntag  05.09.2021
08.45 Uhr  Gottesdienst in Falken 

Sonntag 12.09. 2021 
10.00 Uhr  Schulanfängergottesdienst in Langenberg 

Feste Zeiten: 
Junge Gemeinde - Donnerstag um 18.30 Uhr in Langenchursdorf 

Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di 15.00-18.00, 
Mi und Do 09.00-12.00 Uhr, Mo und Fr geschlossen
 Telefon: 037608/ 22705 Fax: 037608/ 28351
 E-Mail: kg.langenchursdorf_langenberg@evlks.
 www.kirche-langenchursdorf.de
 Pfarramt Langenchursdorf

Die Kirchgemeinde Callenberg-Grumbach mit Reichenbach und
Tirschheim lädt Sie ganz herzlich ein

Sonntag 15.08.2021 
10.15 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und 
 Kindergottesdienst in Callenberg
Sonntag 22.08.2021   
8.45 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst in  
 Grumbach
Sonntag 29.08.2021
8.45 Uhr  Gottesdienst mit Kindergottesdienst in 
 Callenberg

Sonntag 05.09.2021 
10.15 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Tauferinne- 
 rung und Kindergottesdienst in Grumbach
Dienstag 07.09.2021
15.00 Uhr Frauendienst in Callenberg
Sonntag  12.09.2021 
17.00 Uhr Aufatmen und frei sein Gottesdienst mit 
 Kindergottesdienst in Grumbach
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Anzeige

Sonntag 19.09.2021 
10.00 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest mit
 Kindergottesdienst in Callenberg

Öffnungszeiten der Kirchkasse und der Friedhofsverwaltung 
Callenberg, Hauptstr. 50 
Donnerstags 14.00 Uhr – 17.00 Uhr (für Bestattungsanmeldungen 
nach telefonischer Anmeldung auch außerhalb der Öffnungszeit)
Tel.:  037608 / 21719
Fax.: 037608 / 15123

09337 Callenberg , Hauptstr. 50
E-Mail: kg.callenberg@evlks.de
Internet: https://kirchgemeinde-callenberg-grumbach.de

Noch bis zum 20. August sind Kirchkasse und Friedhofsver-
waltung wegen Urlaubs geschlossen. Im Falle einer Bestattung 
wenden Sie sich bitte an das  Pfarramt Niederlungwitz, St.-Petri-
Platz 2, 08371 Glauchau, Tel. 03763 7769175,
oder das Pfarramt Langenchursdorf, Schulstr. 20, 09337 Callen-
berg. Tel. 037608 22705.

AUSFAHRTEN / VERANSTALTUNGEN

 

 
zum 

11. 
 
 
 
 

in 

Callenberg 
am Freitag, dem 27. August 2021 

und Samstag, dem 28. August 2021 
auf dem Dorfplatz 

 
Einweihung Dorfplatz / 777 Jahre Callenberg 

 

PROGRAMM: 
Freitag, 27. August 2021 
20.00 bis 01.00 Uhr Live-Musik  mit RBII  
20.30 Uhr   Lampionumzug  
Samstag, 28. August 2021 
10.00 Uhr   Eröffnung mit Bieranstich durch den Bürgermeister 
10.30 Uhr   „Die Pfaffenberger“ 
13.00 Uhr   Feuerwehr für Kids 
ab 14.30 Uhr  Kaffee und Kuchen im Festzelt  
15.00 Uhr    CFV-Kids 
16.00 Uhr   Jarimo Magie Zaubershow 
17.30 Uhr   Riesenseifenblasen-Workshop 
18.30 Uhr   Live-Musik mit Olli & The Fab –Die schönste Nebensache der Welt 
20.00 - 01.00 Uhr  Party mit DJ Ralle - Light and Sound Discothek 
20.30 Uhr    Feuershow 
Showeinlagen  CFV 
 

Alle Callenberger und Gäste sind herzlich eingeladen! 
Für Speisen und Getränke ist gesorgt. 

Musik Mix Mobil
von MDR Sachsen

Unser Hygienekonzept entspricht der 
aktuellen Coronaschutzverordnung!

Mehrgenerationenhaus / Schützenhaus
Logenstraße 2, 09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel. 03723 - 67 80 53/ Fax 03723 67 80 51

IDEEN TREFFEN AUF PAP IER

· Auswahl verschiedener Papiersorten 
· Vom Vierfarbdruck bis hin zu Sonderfarben z.B. Gold 
· Veredelung z.B. mit einer Matt-Cellophanierung

Preisanfrage unter: 
info@druckerei-daemmig.de

individuell gestalteten Werbeaufdruck für das Jahr 2022!

DerZeitvoraus.
Bestellen Sie jetzt ihre 3-Monatskalender mit

2022
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Stickereimuseum & Talsperre Eibenstock

Dienstag, 14. September 2021
Donnerstag, 16. September 2021

Im September begeben wir uns auf eine Zeitreise in die Berg-
stadt Eibenstock. Im Stickereimuseum  erfahren Sie Wissens-
wertes und Interessantes über die Entwicklung der Eibensto-
cker Stickereiindustrie. Tauchen Sie ein in die filigrane Welt 
der Tambourierkunst und bestaunen Sie die Fertigungskunst 
vergangener Epochen. Machen Sie eine Zeitreise in die Ver-
gangenheit und erleben Sie, wie die Kunstwerke vom Ent-
wurf bis zur fertigen Stickerei entstanden. Besonderes High-
light sind die Vorführungen der historischen Stickmaschinen.                                                                                          
Nach dem Mittagessen warten schon die Kremserwagen für eine 
Fahrt um die Talsperre. Die Talsperre Eibenstock ist die größte 
Trinkwassertalsperre im Freistaat Sachsen. Gestaut wird das 
Wasser der Zwickauer Mulde. Im Volksmund wird sie auch lie-
bevoll "Das Riesenfass von Eibenstock" genannt. Die Talsperre 
versorgt den Raum Chemnitz und Zwickau mit Trinkwasser. Au-
ßerdem hat sie eine wichtige Funktion für den Hochwasserschutz 
der Region. Eine Wasserkraftanlage sorgt für eine umweltscho-
nende Energiegewinnung. 

Nach einer rustikalen Kaffeepause an der Staumauer treten wir 
mit vielen neuen Eindrücken die Rückreise an.                           

Wir  würden uns freuen, Sie persönlich begrüßen zu dürfen.

Ablauf der Fahrt:
14.09.2021 07:30 Uhr ab Wolkenburg, 07:45 Uhr Waldenburg,  
 Callenberg, 08:00 Uhr Reichenbach, Ihle, Katze,  
 ca. 08:15 Uhr Bahnhof Hohenstein-Er., Karl-May-- 
 Straße, PKP, Vinora 
16.09.2021 07:45 Uhr Hermsdorf Autohaus, 08:05 Uhr Lan- 
 genchursdorf Goldene Aue, 08:20 Uhr Falken,  
 Langenberg, Meinsdorf
10:00 Uhr Stickereimuseum
12:30 Uhr Mittagessen
14:00 Uhr Kremserfahrt mit Kaffeepause
16:30 Uhr Rückreise 

Unsere Leistungen:
Fahrt im Reisebus
Betreuung
Eintrittspreis
Kremserfahrt mit Kaffeetrinken

Wenn Sie an dieser Fahrt teilnehmen möchten oder Fragen 
dazu haben, melden Sie sich bitte rechtzeitig bei Frau Doehler  
 03723/701187 oder  0173/6997546
oder bei Frau Wunderlich  0173/6997547, HOT-ABS mbH, 
Goldbachstraße 13, 09353 Oberlungwitz.

Welche coronabedingte Maßnahmen erforderlich werden sollten, 
bitten wir vorher bei Frau Doehler zu erfragen! Danke!

Preis: 75,00 €

SONSTIGES

Hilfe für Flutopfer

Saunastube Waldenburg endlich wieder geöffnet!!!!

Jehovas Zeugen organisieren Ersthilfe für Flutopfer

Uns als Einwohner der Gemeinde Callenberg ist Hochwasser gut 
bekannt. Schon einige Male wurden Bewohner unseres Churs-
bachtales und auch der angrenzenden Orte von dieser Katastro-
phe betroffen. Die Hilfe untereinander war wirklich sprichwörtlich. 
Allerdings hat niemand von uns schon einmal solche Schäden 
erlebt, wie sie in Nord-Rhein-Westfahlen und in Rheinland-Pfalz 
nach der dortigen Flutkatastrophe aufgetreten sind. Und auch 
dort wurde Hilfe geleistet. Neben den Dingen für den täglichen 

Bedarf, unter anderem Lebensmittel, Trinkwasser und Notstrom-
aggregate wurden, ähnlich wie bei uns, Aufräumteams gebildet, 
die den Anwohnern praktische Hilfe leisteten. Aber auch seelsor-
gerische Hilfe war notwendig, da viele Opfer schockiert vor den 
Trümmern ihrer Existenz sitzen. Genau wie im Ernstfall in unserer 
Gemeinde leisten Jehovas Zeugen auch in diesen betroffenen 
Gebieten humanitäre Hilfe. Wir hoffen, dass wir nicht von einer 
Katastrophe dieser Art betroffen werden, aber das Füreinander 
da sein ist ein wesentlicher Gedanke unseres Gemeindelebens.  

Unser Freibad und Sauna-Team freut sich, Sie endlich nach 
8-monatiger Zwangspause wieder begrüßen zu können. Genie-
ßen Sie in den Sommermonaten unser lukratives und beliebtes 
Angebot während ihres Saunabesuches.
Sie können ohne Aufpreis, das Schwimmbecken im Freibad, egal 
ob während des Badbetriebes oder nach Schließung des Freiba-
des benutzen. 
Genießen Sie unsere Snacks und Drinks im frisch renovierten 
Aufenthaltsraum oder im Saunagarten.

Sollten Sie Appetit auf was Süßes oder Deftiges haben, können 
Sie auch gern das umfangreiche Angebot unseres Kiosks im 
Freibad nutzen. 
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„TATORT DALI“ – 
ORIGINAL AUTORISIERTE LITHOGRAFIEN ZU GEWINNEN

Salvador Dalí: Künstler, einflussreiche Persönlichkeit, Genie – so 
würde er sich wohl allzu gern selbst beschreiben. 

Dalí war ein Tausendsassa in künstlerischer Hinsicht. Aber das 
reichte ihm nicht. Er schuf die Kunstfigur Salvador Dalí, die die 
Massen begeisterte und ihn zu einem der berühmtesten Künst-
ler des 20. Jahrhunderts machte. Seine exzentrische, fast schon 
egomanische Art faszinierte Viele und verschaffte ihm eine Aura 
der Einzigartigkeit. 

Dalí schaffte es mit seinen spektakulären Kunstaktionen viele 
Schaulustige zu begeistern. Besonders das von ihm neu ge-
schaffene drucktechnische Verfahren „Bouletismus“ (deutsch: 
Kugelismus) war geradezu ein Spektakel. Er füllte u.a. Gefäße, 
Muscheln, Rhinozeroshörner mit Tuschetinte und ließ sie auf 
einem Stein zerschlagen. Die dabei entstandenen Farbkleckse 
interpretierte er mal als Engelsflügel mal als Windräder. Er expe-
rimentierte gern und wusste wie man sich dabei bestens in Sze-
ne setzen konnte. Es war bestimmt ein fast schon verstörender 
Anblick den Künstler in mitten von einer Herde Schafe stehend 
und auf einen Stein mit einer Pistole schießend zu sehen. Ganze 
Arenen konnte er mit seinen Experimenten füllen und so schnel-

les Geld machen. Seine Ehefrau, Muse und Managerin Gala ver-
marktete ihren Mann so gut, dass sie sich ein luxuriöses Leben 
leisten konnten. 

Werke, die diese Kreativität und Experimentierfreude zeigen, sind 
in der Waldenburger Ausstellung „Tatort Dali – Original und Fäl-
schung“ genauso wie weitere Arbeiten seines über 1.500 Arbei-
ten bestehenden grafischen Schaffens zu sehen. So u.a. Populä-
re Originalarbeiten, wie z.B. „Helene und das trojanische Pferd“, 
“Melting space time – Schmelzende Raumuhren“ oder „Flordali 
I und II“. Für das ungeschulte Auge sind Original und Fälschung 
nicht zu unterscheiden. An welchen Kriterien man einen echten 
Dalí erkennen kann und wie es kam, dass Salvador Dalí zu einem 
der meistgefälschten Künstler wurde, können die Besucher bei 
einer der Führungen erfahren. 

Insgesamt kann man sagen, die Sonderausstellung „Tatort Dali“ 
inkl. der Führungen durch die Galerie sind nicht nur einzigartig, 
sondern etwas Besonderes. Zum ersten Mal sieht man Origina-
le und Fälschungen nebeneinander. Gerade deshalb möchte 
Helmut Rebmann, der Eigentümer dieser wertvollen Sammlung, 
DREI ORIGINAL AUTORISIERTE LITHOGRAFIEN UNTER AL-
LEN BESUCHERN DER AUSSTELLUNG VERLOSEN. Die Akti-
on beginnt am 01. August und endet am 30. September 2021. 

Kontakt für Pressefragen: 
Anja Straube | a.straube@schloss-waldenburg.de |  
037608-2757-17

WUSSTEN SIE ES?
Neben Pablo Picasso einer der berühmtesten Künstler des 
20. Jahrhunderts.
Inspirationen für seine eigene Kunst hat er gern bei den unter-
schiedlichsten Künsten (Film, Musik, Literatur, Theater) geholt.
Durch die Verwendung von normalen Gebrauchsgegenstän-
den bei den Drucktechniken (wie z.B. eine Axt, eine Gabel…), 
entstanden Werke, die Dalí‘s Arbeiten unnachahmbar machen 
sollten. Dennoch waren bereits zu seinen Lebzeiten zahlreiche 
Fälschungen im Umlauf.

Kreisverband Hohenstein-Er. e. V. – Ein guter Partner in Ihrer Region

Kontakt:  Badegasse 1, 09337 Hohenstein-Er.
 Telefon: 03723/42001
 Telefax: 03723/42868
 E-Mail: verwaltung@drk-hohenstein-er.de 
 Internet: www.drk-hohenstein-er.de

Öffnungszeiten unserer Kreisgeschäftsstelle:
Mo, Mi, Do  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Di 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Fr 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Mode von Mensch zu Mensch in Hohenstein-Er. , Herrmann-
straße 42

Wir haben für Sie geöffnet!
Dienstag von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Donnerstag von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienebestimmungen und fol-
gen Sie den Hinweisen unseres Personals.

Spendenannahmestelle in Hohenstein-Er., Badegasse 1
Unsere Spendenannahmestelle bleibt bis auf Weiteres geschlos-
sen. Bitte nutzen Sie unsere Altkleidercontainer vor unserer Ge-
schäftsstelle.
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ANZEIGEN

Worte können nicht beschreiben, wie schwer es ist, 
einen geliebten Menschen zu verlieren.

Herzlichen Dank, 
sagen wir allen Verwandten, 

Bekannten, Freunden und 
Nachbarn für die 

entgegengebrachte 
Anteilnahme sowie 

Frau Praße 
für die tröstenden Worte.

In tiefer Trauer

Brunhilde Günther
Marko Günther 

mit Familie
Nadine Nowack 

mit Familie

* 19.05.1950    † 17.06.2021

Danksagung

Georg Günther

Danksagung
In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen 

von meinem Bruder, Schwager und Onkel

Wolfgang Martin
*15.05.1954     †21.06.2021

Wir möchten uns bei allen Verwandten, Bekannten, Nachbarn und 
Sportfreunden für die aufrichtige Anteilnahme herzlich bedanken.

Besonderer Dank gilt dem Bestattungsinstitut Tröger 
für die hilfreiche Unterstützung. 

In liebevoller Erinnerung
Frank und Barbara

Bernd
Heiko mit Sara und Felix

Danksagung

Nachdem wir Abschied genommen haben 
von unserem lieben Ehemann, Vater und Opa

Bernd Roesner
* 25.12.1961    † 12.05.2021

möchten wir uns bei allen bedanken, 
die ihren Trost und ihre aufrichtige Anteilnahme 

durch geschriebene und gesprochene Worte, 
ehrendes Geleit sowie Zuwendungen zum 

Ausdruck gebracht haben.

In stillem Gedenken
Ehefrau Petra

Töchter Corinna und Anne mit Familien
im Namen aller Angehörigen

Im Garten der Zeit wächst die Blume des Trostes. (Volksweisheit)

Wir nehmen uns Zeit für Sie.
Wir sind TAG und NACHT für Sie da.

Familienunternehmen seit 10 Jahren:
LIMBACH-OBERFROHNA – Johannisplatz 4/2 (Bachstraße)
Tel. 03722 / 8 56 26

Bestattungen

Inh. Martina Spindler-Lang

Danken Sie zu einem besonderen Anlass
mit einer originellen Anzeige!
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NICHTAMTLICHER TEIL

Container für
• Bauschutt
• Spermüll
• Ausschachtung
• Schrott

Anlieferung von 1,3 m³ bis max. 4 m³ Sand,
Kies, Schotter möglich! Tonnage bis max. 2 t.

Lohnt sich kein großes Fahrzeug
oder ist die Einfahrt klein?

Wir haben für Sie die Lösung!

Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern.
Telefon: (03 76 08) 2 12 69 + (01 72) 7 98 61 64

BLITZ KURIERBK

Containerservice, Schüttgüter, Baustoffe, Transportbeton, Vermietung Minibagger

Alteingesessenes Traditionsunternehmen sucht 

zur Verstärkung

Kraftfahrer im Nah- / Fernverkehr (m/w/d) • Gabelstaplerfahrer (m/w/d)
Maschinenführer (m/w/d) • Produktionshelfer (m/w/d)

Gern auch Quereinsteiger

Alle Stellen sind als Voll-/Teilzeit zu besetzen.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per mail an vetterlein-beton@web.de 
oder melden sich gern telefonisch bei uns: 037608/23222.

Betonwerk Gebr. Vetterlein, Haublerweg 9a, 08396 Waldenburg OT Niederwinkel

Ein tolles Fest liegt hinter uns. 

Wir sagen allen, die uns zu unserer 
Goldenen Hochzeit im Juni 2021 so reich 

mit Blumen, Pflanztöpfen, kleinen 
Aufmerksamkeiten, Geld und Gutscheinen 

beschenkt haben, herzlich Danke. 

Gudrun und Gerhard Kolberg 
aus Reichenbach

Mario Edel

Siedlungsweg 6a
04603 Nobitz
OT Ehrenhain

Tel.: +49 (0)34494/87250
Fax: +49 (0)34494/80926
Mobil: +49 (0)170/4762193

Ihr zuverlässiger
Entsorgungs-Fachbetrieb

Wir bieten Ihnen preiswert & zuverlässig
Absetzcontainer ∙ Schuttgutverkehr ∙ Abriss & Baggerarbeiten

Telefon
0371 -422431

Hier könnte auch Ihre 
Immobilien-Anzeige stehen!
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HYBRID-BONUS
SCHNEIDER VERDOPPELT!

GILT FÜR ALLE PLUG-IN-HYBRID MODELLE der Marken Renault, SEAT und CUPRA.
Renault Captur Intens Plug-in Hybrid 160, Verbrauchsangaben:  Gesamtverbrauch (l/100 km): 
kombiniert: 1,5; Stromverbrauch kombiniert (kWh/100km): 17,3; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 
34, Energieeffizienzklasse A+. (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
 
SEAT Leon 1.4 TSI e-HYBRID, Verbrauchsangaben: Kraftstoffverbrauch Benzin: kombiniert 1,4 l/100 
km; Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 11,9 ; CO2-Emissionen: kombiniert 32 g/km. CO2-Ef-
fizienzklasse: A+ 

*Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Der Elektrobonus i.H.v. 
insgesamt 9.000 € umfasst 4.500 € Bundeszuschuss sowie den Schneider Bonus in Höhe von 4.500€ 
(enthält bereits den jeweiligen Hersteller-Anteil gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen). Die Auszahlung des 
Bundeszuschusses erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein Rechts-
anspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Sonderaus- 
stattung. www.dieschneidergruppe.de/hybrid-bonus

Die Schneider Gruppe 15x in Ihrer Nähe

BUNDES-ZUSCHUSS 4.500€
4.500€+

=  9.000€*
      PREISVORTEIL

SCHNEIDER BONUS INKL. HERSTELLER-ANTEIL

Hohenstein-Ernstth.
Külzplatz 7
Limbach-Oberfr.
Ingelheimer Str. 3

Anfragen und Anmeldung
vor Ort 15:15 - 17:15 Uhr oder telefon.
Hot 03723/769214 / LIO 03722/469080
www.meine-lernhilfe.de

Unterricht auch
in den Ferien


